
Gemeinde Wangerland                        

Sitzungsvorlage 
angelegt: 10.05.2017 Freigabe BM am: 

am:  
Vorlage Nr.:  

 Sachbearbeiter: 

 Administrator  

 
 
11.05.2017 

 

III-978-2017 

Behandlung im: 

 

am: 

 

Öffentl.status: 

 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Sanierung 

 

30.05.2017 

 

öffentlich 

 Verwaltungsausschuss 

 

12.06.2017 

 

nicht öffentlich 

 Rat 

 

20.06.2017 

 

öffentlich 

  

Bezeichnung: 
 
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Wangerland - 
Hohenkirchen", Aufhebungssatzung 

 
 

Stellungnahme der Fachabteilung 

 

Finanzielle Auswirkungen?       ja          
nein 

 
Gesamtkosten der 
Maßnahme 
(ohne jährliche 
Folgekosten) 
ggf. unterteilt nach 
Jahren 

Direkte jährliche 
Folgekosten 
(z. B. Personal- und 
Bewirtschaftungsauf-
wendungen) 
 

Sonstige jährliche 
Folgekosten (insbes. 
Abschreibungen) 
 
 
 

Finanzierung 
 

 

Eigenanteil Zuschüsse 

  
         

  
         

  
         

Sonstige Anmerkungen: 

 
 

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung?   ja   nein 
 
Falls ja, in welcher Art: 

 
 
 

Stellungnahme der Abteilung Finanzen 

 

Für die vorgesehene Maßnahme stehen Haushaltsmittel 
zur Verfügung:        ja   nein 
 
Eine Deckung der über- bzw. außerplanmäßigen 
Auszahlungen ist möglich:      ja   nein 



  

 
Sonstige Anmerkungen:       

 
Seitens des Amtes für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Oldenburg, wurde 
der förderrechtliche Abschluss der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme zum 31. 
Dezember 2016 bestimmt. Daher sind die öffentlichen Maßnahmen zur Beseitigung 
von städtebaulichen Missständen in Hohenkirchen bis Ende des letzten Jahres 
abgeschlossen worden. Als letzte Maßnahme ist die Neugestaltung des Fußweges 
um den Fischelteich in Hohenkirchen erfolgt. Weitere Details ergeben sich aus der 
beigefügten Abschlussdokumentation 2005 – 2016. Die Dokumentation wird 
zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, die beigefügte Satzung über die Aufhebung 
der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes „Hohenkirchen“ zu beschließen, 
da die städtebauliche Sanierungsmaßnahme abgeschlossen ist.  
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Gemeinde Wangerland beschließt die Satzung über die Aufhebung 
der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes „Hohenkirchen“ in der 
beigefügten Fassung. 
 
 
Anlagen: 

Aufhebungssatzung 
Anlage 1 räumlicher Geltungsbereich der Aufhebungssatzung 
Abschlussdokumentation 2005 - 2016 
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